
eines Jahres zur Evaluierung kommt. Und die Bundesver-
einigung der Deutschen Arbeitgeberverbände – auch sie 
ist damals angehört worden – hat ausgeführt, dass man 
gegen Sanktionen, Pflichtquoten und eine Ausgleichsab-
gabe sei und die Leistungsfähigkeit von Behinderten – so 
hieß es damals noch – generell infrage stelle.

(Matthias W. Birkwald [DIE LINKE]: 
Unglaublich!)

Wenn man sich die Arbeitslosenquote bei Menschen 
mit Behinderungen anschaut, wird man feststellen, dass 
diese, gemessen an der Zahl der Betroffenen, deutlich 
erhöht ist. Menschen mit Behinderung sind länger ar-
beitssuchend als Menschen ohne Behinderung. Wollen 
wir diese Benachteiligungen weiter dulden?

(Matthias W. Birkwald [DIE LINKE]: Nein!)

Wollen wir diese Menschen allein der freien Wirtschaft 
überlassen? Die Linke sagt klar Nein.

(Beifall bei der LINKEN)

Auch das Wegducken vor der Wirtschaft muss endlich 
ein Ende haben. Deswegen hat die Linke vorgeschlagen, 
die Ausgleichsabgabe deutlich zu erhöhen; denn nur eine 
Erhöhung schafft für die Wirtschaft Anreiz und Ver-
pflichtung, damit tatsächlich mehr Menschen mit 
Schwerbehinderung eingestellt werden.

(Beifall des Abg. Alexander Ulrich [DIE 
LINKE])

Ein zweiter Punkt, auf den ich schon eingegangen bin, 
ist die Anhebung der Ausgleichsabgabe auf die ursprüng-
liche Höhe von 6 Prozent. Auch das hat in der Anhörung 
am Montag eine Rolle gespielt. Wenn man sich die tat-
sächlichen Arbeitslosenstatistiken, und zwar die unge-
schönten, anschaut, stellt man fest: Das ist kein Hexen-
werk. Lassen Sie uns in diesem Sinne gemeinsam wirken.

Vielen Dank.

(Beifall bei der LINKEN)

Vizepräsidentin Claudia Roth:
Vielen Dank, Sören Pellmann. – Nächste Rednerin: für 

Bündnis 90/Die Grünen Corinna Rüffer.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Corinna Rüffer (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Sehr geehrte Präsidentin! Liebe Demokratinnen und 

Demokraten! Wir stellen uns jetzt einmal vor, wir hätten 
einen behinderten Menschen vor uns, einen jungen Men-
schen, vielleicht 25 Jahre alt, der mit der Bitte zur Bun-
desagentur für Arbeit geht: Ich möchte in einem ganz 
normalen Unternehmen beschäftigt werden. – Wir stellen 
uns dann vor, was ihm geantwortet wird. Das ist nicht 
etwa: „Welche Unterstützung brauchen Sie denn, um die-
ses Ziel zu erreichen?“, sondern: „Warum gehen Sie denn 
nicht in eine Werkstatt?“ Das ist, liebe Kolleginnen und 
Kollegen, ein Zustand, den wir so nicht akzeptieren kön-
nen. Ich glaube, wir sind uns an der Stelle auch alle einig, 
dass so etwas nicht passieren darf.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN so-
wie bei Abgeordneten der SPD und des Abg. 
Sören Pellmann [DIE LINKE])

Ich muss Ihnen aber leider sagen – es waren ja nicht alle, 
die heute Abend anwesend sind, am Montag bei der An-
hörung –: Dort sind uns solche Geschichten erzählt wor-
den. Jeder, der in diesem Bereich arbeitet, weiß, dass es 
oft vorkommt, dass Leute dahin gehend beraten werden, 
eine Arbeit in den Werkstätten aufzunehmen.

Ich erinnere noch einmal daran, wozu das Bundesteil-
habegesetz auch gedacht war, was der Anspruch, was die 
Erwartung war und was wir auch erwarten konnten, dass 
nämlich die Arbeitsmarktsituation von Menschen mit Be-
hinderung in diesem Land tatsächlich verbessert wird. 
Wir können heute, nachdem das Gesetz doch einige Jahre 
alt ist, konstatieren, dass es leider keine solche Wirkung 
erzielt hat. Die Bundesregierung leistet mit dem, was sie 
heute an Nachbesserungen vorlegt, dazu auch keinen we-
sentlichen Beitrag. Wir müssen sagen: Das ist wieder ein-
mal deutlich zu kurz gesprungen.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der FDP)

Schauen wir uns die Situation in Deutschland an, und 
bleiben wir beim Thema Arbeit: Es arbeiten immer mehr 
Menschen in Werkstätten und eben nicht weniger, wie es 
eigentlich der Anspruch dieser Bundesrepublik sein 
müsste. Das bedeutet, dass diese Menschen für sehr we-
nig Geld arbeiten – im Durchschnitt für 200 Euro pro 
Monat – und dass sie mit sehr wenigen Perspektiven ar-
beiten; denn weniger als 1 Prozent der Menschen, die in 
diesen Werkstätten beschäftigt sind, bekommen jemals 
die Chance, da wieder raus auf den allgemeinen Arbeits-
markt zu kommen.

Mit dem Bundesteilhabegesetz sollten Alternativen zur 
Arbeit in Werkstätten geschaffen werden. Es wurde end-
lich eine bundesgesetzliche Regelung für das sogenannte 
Budget für Arbeit umgesetzt. Für diejenigen, die es nicht 
wissen: Das ist dazu gedacht, dass Leute, die vielleicht 
ein bisschen langsamer arbeiten, einen Lohnkostenzu-
schuss bekommen, damit sie auf dem normalen Arbeits-
markt einen Arbeitsplatz finden. Das ist ein super Ge-
danke. Man kann das auch perfekt umsetzen. Aber die 
Bundesregierung hat es leider so geregelt, dass wir heute 
in der Situation sind, dass es faktisch nicht mehr Budgets 
gibt als vor der Einführung auf bundesweiter Ebene. Die-
ses Instrument funktioniert so nicht, es fliegt so nicht. Wir 
brauchen an der Stelle ganz dringend Nachbesserungen, 
um Leuten Perspektiven zu geben, die im Moment in 
Werkstätten sind.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der LINKEN)

Wir haben ein anderes Instrument, das im Bundesteil-
habegesetz angelegt ist, die sogenannten anderen Leis-
tungsanbieter. Auch dieses Instrument war dazu gedacht, 
Alternativen zur Werkstatt zu ermöglichen. Man hat ex-
plizit gesagt: Diese Alternativen sollen möglichst be-
triebsnah organisiert sein, und sie sollen sich von Werk-
stätten in diesem Sinne auch total unterscheiden. – Jetzt 
stellen wir aber fest – auch wieder bei der Anhörung am 
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Montag; aber die Fachkundigen unter uns wussten das –: 
Es gibt in ganz Deutschland, in der gesamten Bundes-
republik 14 andere Leistungsanbieter. Das ist unglaub-
lich. Und die müssen dann auch noch nach Kriterien ar-
beiten, die denen der Werkstätten ähneln, sodass sie 
sozusagen gar keine andere Leistung erbringen können. 
Ein Sachverständiger hat gesagt: Die Idee der anderen 
Leistungsanbieter ist gut. Die gesetzliche Ausformulie-
rung scheint mir blamabel zu sein. – Man könnte hier 
stundenlang weiterreden.

Vizepräsidentin Claudia Roth:
Nein, ganz sicher nicht.

Corinna Rüffer (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Ganz sicher nicht. – Meine Zeit geht jetzt leider zu 

Ende. Liebe Leute, wir sehen: Wir haben so viel zu tun 
in diesem Bereich, dass wir heute Abend nicht einmal 
einen Anfang gemacht haben.

Vielen Dank.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und bei der LINKEN sowie des Abg. Jens 
Beeck [FDP])

Vizepräsidentin Claudia Roth:
Vielen Dank, Corinna Rüffer. – Der nächste Redner, 

Torbjörn Kartes, gibt seine Rede zu Protokoll.1)

Dann ist die nächste Liverednerin Angelika Glöckner 
für die SPD-Fraktion.

(Beifall bei der SPD sowie des Abg. Wilfried 
Oellers [CDU/CSU])

Angelika Glöckner (SPD):
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und 

Kollegen! Ich möchte noch einmal auf „zehn Jahre UN- 
Behindertenrechtskonvention“ zurückkommen. Diese 
zehn Jahre stehen – das können wir jetzt feststellen, ent-
gegen allem, was wir gehört haben – für mehr Barriere-
freiheit, für mehr Selbstbestimmung, für mehr Inklusion. 
Darauf – das sage ich ganz deutlich – wollen wir uns nicht 
ausruhen. Wir wollen und wir werden die Situation von 
Menschen mit Behinderungen Stück um Stück verbes-
sern. Das ist der Anspruch der SPD-Fraktion, und das 
werden wir genau so verwirklichen.

(Beifall bei der SPD)
Ich bin auch deshalb sehr froh, dass wir heute Abend ganz 
konkret das SGB IX-/SGB XII-Änderungsgesetz vorle-
gen.

Natürlich machen wir damit einen ganz wichtigen 
Schritt nach vorne; denn bei diesem Änderungsgesetz 
geht es im Kern um mehr Teilhabe von Menschen mit 
Behinderungen. Ich will an drei Punkten konkret aufzei-
gen, was damit gemeint ist.

Erstens. Wir lösen das Eingliederungshilferecht aus 
dem Fürsorgerecht heraus als einen eigenen Teil des Ein-

gliederungshilferechtes und unterstreichen damit deut-
lich, dass Leistungsberechtigte eben nicht als Bittsteller 
zum Amt kommen, sondern auf Augenhöhe ihre Anträge 
stellen können.

(Beifall bei der SPD)
Zweitens. Die Höhe der Leistung bestimmt sich künf-

tig nicht danach, in welcher Wohnform die Menschen 
leben, sondern nach ihrem persönlichen, individuellen 
Bedarf. Der Mensch und sein persönlicher Bedarf treten 
in den Vordergrund und in den Blickpunkt.

Drittens. Für die Menschen mit Behinderungen bedeu-
tet dieses Gesetz ganz konkret, dass sie ab dem 1. Januar 
2020 Leistungen erhalten werden, unabhängig davon, ob 
sie ambulant, teilstationär oder stationär untergebracht 
sind und in solchen Einrichtungen leben. Sie können 
selbstständig wählen, wo sie wohnen, wie sie wohnen. 
Das ist ein ganz großer Gewinn für die Menschen in die-
ser Personengruppe. Was ich auch sagen will: Sie bekom-
men nicht länger einen Pauschbetrag, sondern ein eigenes 
Bankkonto. Das ist alles ganz entscheidend für mehr 
Selbstbestimmung, für ein Mehr an selbstbestimmtem 
Leben.

(Beifall bei der SPD)
Mit dem heutigen Beschluss – das wurde mehrfach 

gesagt – nehmen wir die Reformstufe zur Umsetzung 
des Bundesteilhabegesetzes auf, eine der größten sozialen 
Reformen in den letzten Jahrzehnten, und sorgen dafür, 
dass die dritte Reformstufe störungsfrei in Kraft treten 
kann.

Ich möchte noch einen Gedanken ausführen, der hier 
mehrfach geäußert wurde: Wir stellen auch klar, dass so-
genannte andere Leistungsanbieter eben nicht gleichge-
setzt werden mit anerkannten Werkstätten für Menschen 
mit Behinderungen. Die Vorzüge, die Werkstätten haben, 
nämlich dass Betriebe ihre Aufträge auf ihre Ausgleichs-
abgabe anrechnen lassen können oder dass öffentliche 
Auftraggeber vorzugsweise an die Werkstätten ihre Auf-
träge vergeben, sollen nicht auch für die anderen Leis-
tungsanbieter gelten.

(Markus Kurth [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Warum wollen Sie die Werkstätten denn 
besserstellen?)

Wir wollen, dass die Werkstätten nicht in ihrer Land-
schaft vergrößert werden. Vielmehr ist es die Intention 
des Gesetzes, dafür Sorge zu tragen, dass die Menschen 
näher an den Arbeitsmarkt herankommen.

(Corinna Rüffer [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Dann geben Sie doch den anderen Leis-
tungsanbietern die Freiheit, die sie brauchen!)

Das ist eine Chance für die Menschen, aus den Werkstät-
ten herauszukommen. Der Antrag der FDP konterkariert 
genau diesen Gedanken. Deswegen kann man ihn in der 
logischen Folge nur ablehnen.

(Beifall bei der SPD)

Ich möchte noch sagen – meine Zeit ist leider schon 
bald um –:1) Anlage 7 
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